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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

Uli. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIII. Jahrgang.

Mr. 45. Basel, 9. November. 1»09.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Aaslande nehmen alle Postbureanx nnd Bachhandlangen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.
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Was jetzt?
Das souveräne Volk hat in seiner weit

überwiegenden Mehrzahl das ihm vorgelegte neue

Wehrgesetz angenommen und damit ausgesprochen,
dass es den Darlegungen der dazu Berufenen

glaubt, die ungestüm dies als eine Pflicht des

Volkes sich selbst gegenüber erklärten und die
die Zusicherung gaben, die Wehrtüchtigkeit des

Vaterlandes mit dem geforderten neuen Gesetz

auf einen ungleich höhern Grad des Kriegsge-
nügens bringen zu können.

Das souveräne Volk hat uns vertraut, es hat
im Vertrauen auf unsre Sachkunde und unsre

Gesinnung sich neue Lasten für sein Wehrwesen

aufgeladen. An uns ist es jetzt, zu beweisen,
dass wir dieses Vertrauens würdig sind, dass wir
halten können und halten wollen, was wir
versprochen haben.

Die Arbeit, an die wir jetzt heranzugehen

haben, ist viel schwerer und mühseliger, als das

Zustandebringen eines genügenden Gesetzes und

als das Überzeugen des Volkes von seiner

Notwendigkeit.

Nur vollständige Klarheit und Sicherheit
darüber, wie das Gesetz gehandhabt und ausgebaut
werden muss, und die ruhige Entschlossenheit,
sich durch gar nichts davon abbringen zu lassen,

befähigen zum Einlösen des Versprechens. Dazu

gehört aber weiter noch die Erkenntnis der

Grösse, des Umfangs und der innern Ursachen

der Schwierigkeiten, die sofort anfangen werden,
sich entgegenzustellen, und das Bewusstsein, dass

jeder eigne Fehler die Schwierigkeiten vermehrt
und imstande ist, den Fortschritt für Jahre
hinaus zu hemmen, wenn nicht ganz zu verun-
möglichen.

Gleich wie bei jeder kriegerischen Aktion sind
auch für Einführung und Durchführung dieses

Gesetzes klares sorgfältiges Denken und kühnes
entchlossenes Handeln die besten Piloten,
um das Schiff durch alle Klippen und Untiefen
hindurch in stetiges ruhiges Fahrwasser zu steuern.

Die grösste Gefährdung der zweckentsprechenden

Durchführung des Gesetzes liegt darin, dass

es «in solches ist, bei dem es ganz naturgemäss
besonders schwierig war, die Mehrheit des sou«

veränen Volkes von seiner Notwendigkeit zu

überzeugen. Wenn die Tatsache, dass eine sehr

grosse Anzahl Bürger für Verwerfung stimmten
— etwas, das gar nicht anders erwartet werden
konnte — zu jener Art von Einführung und

Durchführung veranlassen würde, die man
euphemistisch Vorsicht und Entgegenkommen nennt,
dann ist das Ziel nie zu erreichen. Wohl soll
man bei der ganzen Arbeit nur den einen Wunsch
haben, die Neinsager vom 3. November zu sich

herüberzuziehen, aber das kann niemals erreicht
werden durch Entgegenkommen ihrem falschen

Denken, ihren unrichtigen Motiven, sondern nur
durch den Erfolg der Arbeit, durch den Beweis,
dass sie Unrecht hatten. Wenn man entschlossen

ist, sie nur auf diese Art zu versöhnen, dann

ist die grosse Zahl der Neinsager keine Störung,
sondern eine Förderung der Arbeit. Dann

empfindet man in ihr nur den Ansporn, sich vor
Fehlern aus Übermut und Unachtsamkeit zu

hüten und mit Anspannung aller Kräfte dahin

zn arbeiten, dass möglichst bald die versprochenen
Früchte anfangen zu reifen.

Bei allen Entschlüssen, die wir Menschen fassen,

ganz besonders, wenn ein innerer Kampf
vorausgegangen und andre beim Entschliessen
beigeholfen, kommt früher oder später, stärker oder
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